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Kathleen Turner und Michael Dou-
glas gelten als Inbegriff eines Ehe-
paares, das seine Trennung in ei-

nem eskalierenden Rosenkrieg bis hin
zur gegenseitigen Vernichtung zele-
briert. Auch sonst sind in Film, Fernse-
hen und anderen Medien meist nur Kari-
katuren zu erleben, wenn sich Menschen
in die Haare kriegen – sei es wegen eines
Maschendrahtzauns oder überhängen-
der Grenzbepflanzungen, sei es in Miet-,
Erb- oder sonstigen Streitigkeiten.

Nimmt man diese Satiren zum Maß-
stab, so scheint man in der modernen Ge-
sellschaft vielfach verlernt zu haben,
Konflikte kommunikativ und im Kon-
sens zu lösen. Deshalb mag es überra-
schen, dass Mediation (Konfliktvermitt-
lung) zur einvernehmlichen Regelung
von Konflikten als Alternative zu einem
förmlichen Gerichtsverfahren seit den
achtziger Jahren auch in Deutschland
auf ein immer stärkeres Interesse vor al-
lem im wirtschaftlichen, familien- und
strafrechtlichen Bereich gestoßen ist.

Parallel zum Aufkeimen alternativer
Formen, Streit beizulegen, hat die Dis-
kussion über die Wiederentdeckung der
Zivil- oder Bürgergesellschaft eine zu-
nehmende Bedeutung erlangt. Welche
Wechselwirkungen dieser Bewegungen –
hier die wachsende Zivilgesellschaft,
dort das alternative Konfliktmanage-
ment – lassen sich feststellen? Mit dem
Begriff „Zivilgesellschaft“ verbinden

sich zwei unterschiedliche Bedeutungsge-
halte: Zum einen geht es um eine Neube-
wertung der Rolle des Staates, um ein
Ausbalancieren von individuellen Rech-
ten und sozialen Verpflichtungen. Per-
sönlicher Rückzug und purer Konsum,
egoistisches Vorteilsstreben und politi-
sche Apathie treffen auf mediale Schein-
welten und undurchschaubare Moderni-
sierungsprozesse. Politisch-demokrati-
sche Teilhabe wird in Talkshows und Um-
fragen inszeniert, aber auch banalisiert.

Vor diesem Hintergrund wurde seit
den neunziger Jahren „Aktivierung“ und
„Teilhabe“ zu zentralen Schlagworten
der Veränderung in den westlichen Wohl-
fahrtsstaaten; im Mittelpunkt des Prozes-
ses steht die Selbstverantwortung des
Bürgers. Allerdings lässt sich mit dem
bürgerschaftlichen Engagement der fi-

nanzielle Rückzug des Staates nicht kom-
pensieren. Die Idee der Zivilgesellschaft
hat deshalb nichts gemein mit dem neoli-
beralen Konzept eines Suppenküchen-
Staates. Für Bürgerbeteiligung, bürger-
schaftliches Engagement und Zivilcoura-
ge wirbt man nicht nur deshalb, weil die
öffentlichen Kassen leer sind. Die Zivil-
gesellschaft ist nicht dazu da, den Leis-
tungsanspruch anspruchsberechtigter
Bürger zurückzuführen. Es geht viel-
mehr um die Neubewertung des Verhält-
nisses von Staat und Bürger.

Die Streitbehandlung ist eng mit den
kulturellen, gesellschaftlichen und politi-
schen Entwicklungen verknüpft und
muss sich dem gesellschaftlichen Wan-
del anpassen. Wie müsste also eine
Rechtspflege aussehen, damit sich der
Bürger nicht verwaltet und behandelt

vorkommt, damit der Zugang zum Recht
niederschwellig organisiert ist und
gleichzeitig die Konfliktparteien ermu-
tigt werden, nicht jeden Streit vor die Ge-
richte zu tragen? Konflikte, schrieb der
norwegische Kriminologe Nils Christie
bereits 1977 in einem berühmten Auf-
satz, sind Eigentum der Bürger, die ih-
nen von Juristen gestohlen werden. Für
Christie sind Konflikte ein Indiz für eine
lebhafte, demokratische Gesellschaft. Er
forderte, die Bürger wieder an der Rege-
lung oder Lösung ihrer eigenen Konflik-
te teilhaben zu lassen. Andererseits sind
Konflikte für die Betroffenen eine Quelle
von Stress und Abwehr. Nicht selten es-
kaliert ein Streit – nicht nur im Film –
zum gegenseitigen Vernichtungskampf.
Oft bleiben offenbar nur die Konfrontati-
on, der Gang zum Anwalt und Gericht,
womit die Parteien die Kontrolle über
das Verfahren und dessen Ergebnis weit
gehend aus der Hand geben.

Parallel zur Wiederentdeckung der Zi-
vilgesellschaft hat die Entstaatlichung
der Streitregelung unter unmittelbarer
Beteiligung der Konfliktparteien wach-
sende Bedeutung erlangt – zunächst im
Bereich des so genannten „common law“
vor allem in den USA. Auslöser war die
Kritik an der Überlastung des Rechtssys-
tems, das Rechtsverfolgung als langwie-
rig, teuer und ineffizient erscheinen
lässt. Kritisiert wurden vor allem soziale
und ökonomische Barrieren, aber auch
durch das Justizsystem bedingte Zu-

gangshindernisse: hohe Kosten, lange
Warte- und Verfahrenszeiten, Schwellen-
angst durch bürokratische Verfahrens-
weisen und Sprachcodes. Als problema-
tisch empfunden wird auch das Risiko,
wenn ein Konflikt vor Gericht geht (unsi-
cherer Ausgang, mangelnde Flexibilität
der Verfahrensgestaltung, Gefahr der
Zerstörung von Geschäfts- und sozialen
Beziehungen, mangelnde Zukunftsorien-
tierung).

Unter dem Label „Alternative Dispute
Resolution“ (ADR) entstand eine Bewe-
gung, die eine Alternative zum konventio-
nellen Gerichtsverfahren, also eine Kon-
fliktregelung ohne richterliches Urteil
propagierte. In Deutschland wird unter
„alternativem“ Konfliktmanagement im
Wesentlichen Mediation verstanden. Me-
diation ist ein informelles, außergerichtli-
ches, nicht öffentliches Verfahren, bei

dem die Parteien eines Streits mit Unter-
stützung eines Dritten, des Mediators,
einvernehmliche Regelungen suchen. Me-
diatoren müssen besonders geschulte, un-
abhängige und unparteiische Vermitt-
lungspersonen sein. Die Mediatoren ent-
scheiden nicht in der Sache, nicht für
oder über die Parteien. Weder schlichten
sie den Streit, noch schlagen sie einen
Kompromiss vor oder drängen die Partei-
en in einen Vergleich. Die Parteien kön-
nen aufgrund der methodischen Unter-
stützung der Mediatoren ihre Lösung
oder Regelung selbst finden.

Die Europäische Union hat mit dem
Verhaltenskodex für Mediatoren Meilen-
steine für alternative Konfliktregelungs-
verfahren gesetzt. In anderen europäi-
schen Nachbarländern gibt es mittlerwei-
le gesetzliche Regelungen – sowohl im
Hinblick auf die zivilrechtliche Mediati-
on wie auch den vermittelnden Aus-
gleich bei strafrechtlich relevanten Kon-
flikten. In Deutschland bedarf Mediati-
on noch besonderer Anreize und der ent-
sprechenden Förderung. Es ist aber nicht
sinnvoll, ja geradezu widersinnig, die An-
wendung von Mediation autoritär vorzu-
schreiben. Bisherige Erfahrungen legen
es nahe, mehr auf Information, Angebote
und Freiwilligkeit denn auf Zwang zu set-
zen. Erforderlich ist allerdings ein nor-
mativer Rahmen, in dem – im Interesse
der Nutzer – elementare Qualitätsstan-
dards der Mediation sichergestellt wer-
den.
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Mediationsverfahren können überlasteten Gerichten
viel Arbeit abnehmen – zudem stärken sie die Zivilgesellschaft
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